
„AGB`s der Hamilton Group“ 
 

-Hamilton Immobilien GmbH (Immobilien-Makler) 
-HPM Hamilton Property Management (Hausverwaltung) 

-Baugeld Spezialisten NL Harsewinkel/Berlin (Franchise Partner der Baugeldspezialisten AG München) 

-Hamilton Immobilien GmbH (Versicherungs-Makler) 
 
 
-Hamilton Immobilien GmbH (Immobilien-Makler) 
 
 
§ 1 Verbot der Weitergabe/Weitergabeverbot: 
Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise des Maklers sind ausschließlich für den 
Kunden bestimmt. Diesem ist es ausdrücklich untersagt, die Objektnachweise und 
Objektinformationen ohne ausdrückliche Zustimmung des Maklers, die zuvor schriftlich eingeholt 
werden muss, an Dritte weiterzugeben. Verstößt der Kunde gegen diese Verpflichtung und schließt 
der Dritte oder andere Personen, an die der Dritte seinerseits die Information weitergegeben hat, 
den Hauptvertrag ab, so ist der Kunde verpflichtet, dem Makler die mit ihm vereinbarte Provision 
zuzüglich Mehrwertsteuer zu entrichten. 
 
 
§ 2 Maklerprovision: 
Die Maklerprovision ist bei Vertragsabschluss fällig. 
 
 
§ 3 Doppeltätigkeit: 
Der Makler darf sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer tätig werden. 
 
 
§ 4 Eigentümerangaben: 
Der Makler weist darauf hin, dass die von ihm weitergegebenen Objektinformationen vom Verkäufer 
bzw. von einem vom Verkäufer beauftragten Dritten stammen und von ihm, dem Makler, auf ihre 
Richtigkeit nicht überprüft worden sind. Es ist Sache des Kunden, diese Angaben auf ihre Richtigkeit 
hin zu überprüfen. Der Makler, der diese Informationen nur weitergibt, übernimmt für die Richtigkeit 
keinerlei Haftung. 
 
 
§ 5 Informationspflicht: 
Der Auftraggeber (Eigentümer) wird verpflichtet, vor Abschluss des beabsichtigten Kaufvertrages 
unter Angabe des Namens und der Anschrift des vorgesehenen Vertragspartners bei dem Makler 
rückzufragen, ob die Zuführung des vorgesehenen Vertragspartners durch dessen Tätigkeit veranlasst 
wurde. Der Auftraggeber erteilt hiermit dem Makler Vollmacht zur Einsichtnahme in das Grundbuch, 
in behördliche Akten, insbesondere Bauakten sowie alle Informations- und Einsichtsrechte gegenüber 
dem WEG-Verwalter, wie sie dem Auftraggeber als Wohnungseigentümer zustehen. 
 
 
§ 6 Ersatz- und Folgegeschäfte 
Eine Honorarpflicht des Auftraggebers gemäß unseren vereinbarten Provisionssätzen besteht auch 
bei einem Ersatzgeschäft. Ein solches liegt z.B. vor, wenn der Auftraggeber im Zusammenhang mit der 
vom Makler entfalteten Tätigkeit von seinem potenziellen und vom Makler nachgewiesenen 
Hauptvertragspartner eine andere Gelegenheit zum Hauptvertragsabschluss erfährt oder über die 
nachgewiesene Gelegenheit mit dem Rechtsnachfolger des potenziellen Hauptvertragspartners den 
Hauptvertrag abschließt oder das nachgewiesene Objekt käuflich erwirbt, anstatt es zu mieten, zu 
pachten bzw. umgekehrt. Um die Provisionspflicht bei Ersatzgeschäften auszulösen, ist es nicht 
erforderlich, dass das provisionspflichtige Geschäft mit dem ursprünglich vorgesehenen wirtschaftlich 
gleichwertig im Sinne der von der Rechtsprechung zum Begriff der wirtschaftlichen Identität 
entwickelten Voraussetzungen sein muss. 
 
 
 



§ 7 Aufwendungsersatz 
Der Kunde ist verpflichtet, dem Makler die in Erfüllung des Auftrages entstandenen, 
nachzuweisenden Aufwendungen (z.B. Inserationen, Internetauftritt, Telefonkosten, Portokosten, 
Objektbesichtigungen und Fahrtkosten) zu erstatten, wenn ein Vertragsabschluss nicht zustande 
kommt. 
 
 
§ 8 Haftungsbegrenzung: 
Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten begrenzt, soweit der 
Kunde durch das Verhalten des Maklers keinen Körperschaden erleidet oder sein Leben verliert. 
 
 
§ 9 Verjährung: 
Die Verjährungsfrist für alle Schadenersatzansprüche des Kunden gegen den Makler beträgt 3 Jahre. 
Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die Schadenersatzverpflichtung auslösende Handlung begangen 
worden ist. Sollten die gesetzlichen Verjährungsregelungen im Einzelfall für den Makler zu einer 
kürzeren Verjährung führen, gelten diese. 
 
 
§ 10 Gerichtsstand: 
Sind Makler und Kunde Vollkaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, so ist als Erfüllungsort für 
alle aus dem Vertragsverhältnis herrührenden Verpflichtungen und Ansprüche als Gerichtsstand der 
Firmensitz/Hauptsitz des Maklers in Harsewinkel zuständiges Gericht Amtsgericht Gütersloh als 
vereinbart. 
 
 
§ 11 Salvatorische Klausel: 
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Diese gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung 
ein Teil unwirksam ist, ein anderer Teil aber wirksam. Die jeweils unwirksame Bestimmung soll 
zwischen den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den wirtschaftlichen Interessen der 
Vertragsparteien am nächsten kommt und im Übrigen den vertraglichen Vereinbarungen nicht 
zuwider läuft. 
 
 
§ 12 Widerrufsbelehrung  
(Verbraucherwiderrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei 
Fernabsatzverträgen mit Ausnahme von Verträgen über Finanzdienstleistungen (gem. Gesetz zur Umsetzung 
der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung, 
BGBl. I. 2013, S. 3642, 3663) Informationspflicht nach § 312d Abs. 1 BGB i. V. m. Art. 246a § 21 Abs. 2 S. 2 
EGBGB) 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Maklervertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür den beigefügten Mustertext eines Widerrufsformulars verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 
uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 



 
Mustertext für ein Widerrufsformular 
________________________________________________________________________________ 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)  
An: Hamilton Immobilien GmbH 

Nordstr. 51, 33428 Harsewinkel 
Fax: 05247-98 30 990  
E-Mail: info@hamilton-group.net 

 
 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung  
der folgenden Dienstleistung:  
 
 

Bestellt am (*)/erhalten am (*)  
 
 

Name des/der Verbraucher(s): 
 
Anschrift des/der Verbraucher(s): 
 
________________ _____________________________________________________ 
Datum    Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  
 
 

(*) Unzutreffendes streichen. 
__________________________________________________________________________________ 
 
-HPM Hamilton Property Management (Hausverwaltung) 
 
Allgemeines 
Unsere Lieferungen, Leistungen, Angebote und sonstigen rechtsgeschäftlichen Handlungen erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit 
der Entgegennahme der Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Grundlage aller mit uns 
abgeschlossener Verträge bilden diese Bedingungen. Gegenbestätigungen des Leistungsempfängers 
unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. 
Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich 
bestätigt werden.  
	   
§1 Angebot und Vertragsschluss 
Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend und unverbindlich. Wir halten uns bis zu 3 Monate 
ab Angebotserstellung an unsere diese gebunden. Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden 
sind grundsätzlich nur verbindlich, wenn diese ausdrücklich schriftlich vereinbart werden. Unsere 
Mitarbeiter sind zu mündlichen Nebenabreden oder mündliche Zusicherungen nicht befugt, soweit 
diese über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen. 
 
§2 Preise 
Soweit nicht anders angegeben, verstehen sich alle aufgeführten Preise zzgl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet. 
 
§3 Lieferung und Leistung 
Termine oder Fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der 
Schriftform. Vereinbarte Lieferfristen beginnen erst nach Abklärung aller Details und Übergabe aller 
benötigten Unterlagen, Gegenstände etc. und setzen insofern die Erfüllung aller anderen 
erforderlichen Mitwirkungspflichten des Leistungsempfängers voraus. Leistungsverzögerungen 
aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Leistung wesentlich erschweren 
oder unmöglich machen (Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, etc.) sind auch bei 
verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen von uns nicht zu vertreten. Derartige Ereignisse 
berechtigen uns, die vereinbarte Leistungszeit um die Dauer der Behinderung zzgl. einer 
angemessenen Anlaufzeit zu verlängern. 
 
§4 Teilleistungen 
Wir sind zu Teilleistungen jederzeit berechtigt. 
 
§5 Gefahrübergang 
Mit der Leistungserstellung bzw. Übergabe der vertraglich vereinbarten Leistung bzw. des 
Vertragsgegenstandes geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und einer zufälligen 
Verschlechterung auf den Leistungsempfänger über. Wird der Leistungsempfänger eines Grundstücks 
oder einer Eigentumswohnung vor der Übergabe als Eigentümer in das 



Grundbuch/Wohnungsgrundbuch eingetragen, so treten diese Wirkungen spätestens mit der 
Eintragung ein. Versendet der Leistungserbringer auf Verlangen des Leistungsempfängers die 
verkaufte Leistung/Sache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort, so geht die Gefahr auf den 
Leistungsempfänger über, sobald der Leistungserbringer die Sache zum Versand gebracht hat, 
unabhängig vom Beförderungsweg. 
 
§6 Mängel der Sache 
Ist unsere Leistung mangelhaft, so sind wir nach unserer Wahl zunächst zur Beseitigung des Mangels 
(Nachbesserung) berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Leistungsempfänger 
grundsätzlich nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten, den Preis mindern, Schadensersatz oder 
den Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Der Leistungsempfänger muss offensichtliche 
Mängel innerhalb einer Frist von 4 Wochen ab Empfang der Leistung schriftlich anzeigen; andernfalls 
ist die Geltendmachung des Mängelanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb der Frist nicht entdeckt 
werden können, sind uns unverzüglich nach Kenntnis schriftlich mitzuteilen. Den Leistungsempfänger 
trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel 
selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
Die Rechte des Leistungsempfängers wegen eines Mangels an erbrachten Leistungen oder gelieferter 
Ware verjähren nach 2 Jahren ab Ablieferung der Sache. 
 
 
§7 Eigentumsvorbehalt 
Die Leistungen/Ware bleibt zum vollständigen Ausgleich der vertraglich vereinbarten Vergütung 
unser Eigentum. Bei Zahlungsverzug ist der Leistungserbringer berechtigt, weitere Leistungen bis zum 
Ausgleich der offenen Forderungen zu verweigern und sämtliche Unterlagen, die im Zusammenhang 
mit der Vereinbarten Leistung stehen zurück zu behalten. Verpfändungen oder sonstige 
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus einem Weiterverkauf oder einem sonstigen 
Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) entstehenden Forderungen (einschließlich 
sämtlicher Saldoforderungen aus dem Kontokorrent) des Leistungsempfängers an einen Dritten, tritt 
der Leistungsempfänger bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Leistungserbringer 
ab. Wir ermächtigen den Leistungsempfänger widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für 
eigene Rechnung und im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung kann von uns 
widerrufen werden, wenn der Leistungsempfänger seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß nachkommt. Bei vertragswidrigem Verhalten des Leistungsempfängers sind wir 
berechtigt, nach Rücktritt vom Vertrag die Herausgabe der Leistung/Ware oder ggf. die Abtretung 
des Herausgabeanspruchs des Leistungsempfängers gegenüber Dritten zu verlangen bzw. für 
erbrachte, nicht herausgabefähige Leistungen Schadensersatz zu verlangen. Der Leistungsempfänger 
verpflichtet sich, die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
die hierzu erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 
 
§8 Zahlung 
Sollte der Leistungsempfänger die vereinbarte Zahlungsbedingungen nicht einhalten, so erfolgen keine 
weiteren Leistungen ohne Ankündigung. Wir sind berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen 
des Zahlungsempfängers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schuld anzurechnen und den 
Leistungsempfänger über die Art der erfolgten Verrechnung zu informieren. Sind bereits Kosten und 
Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen 
und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen. Eine Zahlung gilt dann als erfolgt, wenn wir über 
den Betrag verfügen können. Schecks und Wechsel werden nicht angenommen. Gerät der 
Leistungsempfänger in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in 
Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu berechnen. Wir behalten uns vor, einen höheren 
Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen. Bei Zahlungsverzug werden alle gewährten 
Rabatte, Skonti und sonstigen Vergütungen hinfällig. Ferner können wir weitere Leistungen auf diesen 
sowie auf andere Verträge ganz oder teilweise zurückhalten oder ablehnen und die sofortige 
Bezahlung aller Leistungen, Vorauskasse sowie bei Verschulden Schadensersatz verlangen. Die voraus 
genannten Rechte stehen uns auch dann zu, wenn hinsichtlich des Leistungsempfängers, seiner 
Gesellschafter oder der Unternehmen seines Bereichs Umstände bekannt werden, die die 
Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen.  Aufrechnungsrechte stehen dem 
Leistungsempfängers nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 
von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit 
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
§9 Haftungsbeschränkung 



Wir haften nicht bei fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten. Die vorstehende 
Haftungsbeschränkung betrifft nicht die Ansprüche des Leistungsempfängers aus Produkthaftung. 
Weiter gilt die Haftungsbeschränkung nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden 
oder bei Verlust des Lebens des Leistungsempfängers. Wir übernehmen keinerlei Haftung für 
Lieferungen und Leistungen durch Dritte. 
§10 Gewerbliche Schutzrechte 
Wir sind dem Leistungsempfängers nicht zu Schadensersatz verpflichtet, wenn durch unsere Leistung 
gewerbliche Schutzrechte Dritter beeinträchtigt werden. 
 
§11 Gerichtsstand 
Sind Verwalter  und Leistungsempfänger Vollkaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, so ist als 
Erfüllungsort für alle aus dem Vertragsverhältnis herrührenden Verpflichtungen und Ansprüche als 
Gerichtsstand der Firmensitz/Hauptsitz des Verwalters in Harsewinkel zuständiges Gericht 
Amtsgericht Gütersloh als vereinbart. 
 
 
 
 
 
 
Baugeld Spezialisten NL Harsewinkel / NL Berlin (Franchise Partner) 
Finanzierungs-Dienstleistungen/Hypothekenmakler 
 
§1. Anwendungsbereich 
Die BS Baugeld Spezialisten NL Harsewinkel / Berlin  (BGSP) erbringt ihre Leistungen ausschließlich 
nach diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese AGB gelten für die gesamten 
Geschäftsbeziehungen zwischen der BGSP und ihren Kunden. Kunden im Rahmen dieser AGB sind 
auch Besucher der Webseiten der BGSP/Hamilton Immobilien GmbH oder Personen, die mit uns 
zum Zwecke der Vermittlung von Vertragsabschlüssen Kontakt aufnehmen. 
 
§2. Leistungen der BS Baugeld Spezialisten NL Harsewinkel / Berlin 
Die Tätigkeit der BGSP beschränkt sich ausschließlich auf die Vermittlung von Vertragsabschlüssen im 
Bereich des Darlehen- und Bauspargeschäftes. BGSP erbringt keine Rechts- und 
Steuerberatungsdienstleistungen. Die BGSP wird die von Kunden mitgeteilten Daten an geeignete 
Kooperationspartner mit dem Ziel der Vermittlung eines Vertragsabschlusses zwischen dem 
Kooperationspartner und dem Kunden weiterleiten. Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit 
einverstanden. BGSP wird die vom Kunden mitgeteilten Angaben hinsichtlich des 
Finanzierungsobjektes und seiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, deren 
Vollständigkeit und Richtigkeit, die allein in der Verantwortung des Kunden liegt, nicht prüfen. Die 
Prüfung und Bewertung obliegt ausschließlich den angesprochenen Kooperationspartnern als 
mögliche zukünftige Vertragspartner des Kunden. 
 
§3. Informationen und Konditionsmitteilung durch die BGSP 
Die BGSP ist um Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualisierung des Datenmaterials bemüht, ohne 
hierzu verpflichtet zu sein. Die von der BGSP dem Kunden mitgeteilten oder von der BGSP 
veröffentlichten Konditionen der Kooperationspartner sind freibleibend. Die BGSP übernimmt keine 
Gewähr für die Aufrechterhaltung oder Beibehaltung dieser Konditionen der Kooperationspartner 
bis zu einem eventuellen Vertragsschluss mit dem Kunden. Die BGSP weist ausdrücklich darauf hin, 
dass die Kooperationspartner von BGSP jederzeit berechtigt sind, ihre Konditionen und Angebote zu 
verändern, ohne dass es hierzu einer Begründung bedarf. Soweit BGSP und der Kunde im Rahmen 
der weiteren Vertragsanbahnung Konditionen als “verbindlich” bezeichnen, gelten diese Konditionen 
vorbehaltlich der Durchführung einer endgültigen Beleihungs- und Bonitätsprüfung durch den 
Kooperationspartner. 
 
§4. Vertragsabschluss 
Vertragsabschlüsse über Darlehens- und Bausparverträge kommen ausschließlich aufgrund einer 
verbindlichen Zusage des Kooperationspartners zustande, BGSP kann deren Zustandekommen nicht 
gewährleisten oder beeinflussen. Hierfür gelten ausschließlich die Konditionen, die vom 
Kooperationspartner im Zeitpunkt des verbindlichen Vertragsschlusses zugesagt werden. Dem 
Kunden ist bekannt, dass BGSP in keiner Weise gegenüber dem Kunden verpflichtet ist. Eventuelle 
Ansprüche bestehen ausschließlich im Verhältnis des Kunden zum Kooperationspartner. 



 
§5. Datenschutz 
Die vom Kunden zur Verfügung gestellten Daten werden nach den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes oder anderer einschlägiger datenschutzrechtlicher Vorschriften erhoben, 
gespeichert, verarbeitet und genutzt.  
 
§6 Gerichtsstand 
Als Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Harsewinkel zuständiges Gericht Amtsgericht 
Gütersloh als vereinbart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamilton Immobilien GmbH (Versicherungs-Makler) 
 
§ 1 Vertragsgegenstand 
(1) Der Versicherungsmaklervertrag unter Einbeziehung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB), bezieht sich nur auf die im Maklervertrag ausdrücklich benannten privatrechtlichen 
Versicherungsverträge, für die eine Vermittlungstätigkeit gewünscht wurde oder eine 
Verwaltungsübernahme auf den Makler erfolgte. 
(2) Es kann gesondert vereinbart werden, dass sich die Beauftragung auf bereits beim Abschluss 
dieses Vertrages bestehende Versicherungsverhältnisse erstrecken soll. Diese Vertragsverhältnisse 
werden dann künftig durch den Makler verwaltet, sofern sie der Versicherer courtagepflichtig in den 
Bestand des Maklers überträgt. 
(3) Eine anderweitige oder weitergehende Tätigkeits- oder Beratungsverpflichtung, außer für die 
Vermittlung und/oder Verwaltung des gewünschten Versicherungsschutzes des Mandanten besteht 
nicht. Insbesondere ist eine Beratung oder Betreuung der gesetzlichen Sozialversicherungen nicht von 
der Maklertätigkeit umfasst. 
 
§ 2 Pflichten des Mandanten 
(1) Der Mandant ist zur Mitwirkung, insbesondere zur unverzüglichen und vollständigen Erteilung 
wahrheitsgemäßer Angaben verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung der 
Beauftragung erforderlich ist. Dies gilt auch für Änderungen seiner Risiko- oder Rechtsverhältnisse 
oder der zugrunde liegenden Tatsachen nach Vertragsschluss, die für den jeweiligen 
Versicherungsschutz relevant sein könnten. Unterlässt der Mandant die unverzügliche Information, 
besteht eventuell kein oder kein vollständiger Anspruch aus dem Versicherungsvertrag. Insbesondere 
hat er dem Makler unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen 
vollständig zu übergeben. 
(2) Bei der Bearbeitung der Vermittlungsanfrage kann nur der vom Mandanten geschilderte 
Sachverhalt zugrunde gelegt werden. Der dargelegte Sachverhalt ist als vollständig, wahrheitsgemäß 
und abschließend als Beratungsgrundlage anzunehmen. Der Makler ist nicht verpflichtet und nicht in 
der Lage sich nach der Vermittlung des gewünschten Versicherungsschutzes fortlaufend über 
eventuelle Änderungen der Verhältnisse des Mandanten zu informieren. Entsprechendes gilt für die 
Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrages von 
Bedeutung sein können, auch wenn der Mandant selbst erst später eigene Kenntnis erhält. 
(3) Der Mandant verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse und -konzepte des Maklers nur mit seiner 
schriftlichen vorherigen Einwilligung an Dritte (z.B. Kreditinstitute, Konkurrenzunternehmen) 
weiterzugeben. Für eigene Versicherungsanalysen und individuell erstellte Deckungskonzepte nimmt 
der Makler Urheberrechtschutz nach den Bestimmungen des Urhebergesetzes in Anspruch. Eine 
Haftungsverantwortung des Maklers für deren Inhalt gegenüber Dritten wird ausgeschlossen. 
(4) Die aus den Versicherungsverträgen unmittelbar erwachsenden Verpflichtungen, wie die 
Prämienzahlungen, Anzeigepflichten und die Einhaltung vertraglicher Obliegenheiten, etc. sind vom 
Mandanten zu erfüllen. Daneben ist der Mandant verpflichtet, dem Makler die vertragsbezogene 
Korrespondenz des Versicherers für eine gewünschte Interessenwahrnehmung zur Verfügung zu 
stellen oder den Schriftverkehr mit dem Versicherer ausschließlich über den Makler zu führen. 



 
§ 3 Aufgaben des Maklers  
(1)Der Makler oder der für ihn tätige Vermittler nimmt eine Vorauswahl von geeigneten 
Versicherern und Versicherungsprodukten vor, welche den mitgeteilten Mandantenwünschen und 
Bedürfnissen entsprechen könnten. Er berücksichtigt lediglich solche Versicherer, die bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassen sind und eine Niederlassung in der 
Bundesrepublik Deutschland unterhalten und Vertragsbedingungen in deutscher Sprache und nach 
deutschem Recht anbieten. Er übernimmt keine Prüfung der Solvenz der Versicherer, soweit diese 
der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegen. Er berücksichtigt nur 
diejenigen Versicherer, die bereit sind mit ihm zusammenzuarbeiten und ihm eine übliche Courtage 
für seine Tätigkeiten bezahlen. Direktversicherer oder andere nicht frei auf dem Versicherungsmarkt 
zugängliche Deckungskonzepte werden von dem Makler/seinem Vermittler nicht berücksichtigt. Bei 
Angeboten von Versicherungsunternehmen, die den Hauptsitz nicht in der BRD haben, besteht keine 
Pflicht zur objektiven und ausgewogenen Marktuntersuchung. Dies gilt auch dann, wenn diese 
Versicherungsbedingungen in deutscher Sprache anbieten oder eine Niederlassung in der BRD 
unterhalten bzw. ihre Leistungen im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der 
Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) anbieten. 
(2) Der Makler oder der für ihn tätige Vermittler  ist befugt, dem Mandanten zunächst ein 
optimiertes Deckungskonzept mit möglichst leistungserweiternden und / oder -verbesserten 
Bedingungen zu empfehlen. Das Deckungskonzept wurde mit Versicherern speziell ausgehandelt, die 
im Wege einer objektiven und ausgewogenen Marktuntersuchung ermittelt wurden. Nimmt der 
Mandant das Angebot des speziellen Deckungskonzeptes nicht in Anspruch, empfiehlt der Makler 
oder der für ihn tätige Vermittler einen nach fachlichen Kriterien aus einer hinreichenden Zahl von 
auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen und von Versicherern ausgewählten 
Versicherungsvertrag (§60 Absatz 1 VVG). 
(3) Der Makler erhält ausreichend Zeit, um die Vermittlung eines Versicherungsvertragsverhältnisses 
vorzubereiten und verschiedene Angebote bei den Versicherern einzuholen. Benötigt der Mandant 
eine sofortige Deckung eines Risikos, hat er ein sofortiges Tätigwerden mit dem Makler im 
Maklervertrag schriftlich zu vereinbaren. 
(4) Der Makler kann nicht gewährleisten, dass zeitnah ein Versicherer die vorläufige Deckung oder 
überhaupt die Übernahme eines Risikos erklärt. Der Mandant wird ausdrücklich darauf aufmerksam 
gemacht, dass er erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Versicherer und nur in dem 
beschriebenen Umfang über vorläufigen oder gewünschten Versicherungsschutz verfügt, sofern der 
Mandant seine versicherungsvertraglichen Pflichten erfüllt. 
(5) Der Mandant kann jederzeit vom Makler die Überprüfung und Aktualisierung der vermittelten 
Versicherungsverträge an eine veränderte Risiko-, Markt- und/oder Rechtslage verlangen. Erst nach 
entsprechender Mitteilung entsteht für den Makler diese Tätigkeitspflicht. Sodann übernimmt der 
Makler eine Überprüfung des Versicherungsschutzes anhand der veränderten Rechts-, Risiko- und 
Marktverhältnisse und veranlasst nach Weisung des Mandanten ggf. die Änderung des 
Versicherungsschutzes. 
(6) Im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben des Maklers erteilt dieser auf Anfrage des 
Mandanten jederzeit Auskunft zu dem vermittelten Vertragsverhältnis. 
(7) Der Makler verpflichtet sich, die Versicherer nur entsprechend der Weisungen des Mandanten zu 
informieren. Erklärungen, die er im Auftrage seines Mandanten an die Versicherer weiterleitet, 
werden dem Mandanten zugerechnet. Darüber hinausgehende Informationen werden an den/oder 
die Versicherer oder sonstige Dritte nicht weitergegeben, soweit dies gesetzlich zulässig ist. 
 
§ 4 Haftungsbegrenzung/Ausschlüsse  
(1) Die Haftung des Maklers für eine Verletzung seiner Pflichten insbesondere auch der gesetzlichen 
Beratungs- und Dokumentationspflicht nach §§ 60, 61, 63 VVG und seiner Verwaltungs- und 
Betreuungspflichten, ist auf die zum Zeitpunkt der Pflichtverletzung gültige 
Mindestversicherungssumme je Schadensfall nach § 9 VersVermV begrenzt. Die bestehende 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung deckt diese Haftungssumme ab und geht darüber hinaus 
bis zu einem Betrag von mindestens 2,5 Mio. EUR. 
(2) Als einzelner Schadensfall ist die Summe der Schadenersatzansprüche aller Anspruchsberechtigten 
zu verstehen, die sich aus ein und derselben Handlung ergeben, oder die von demselben 
Anspruchsberechtigten aus verschiedenen Handlungen gegen den VM, seine Mitarbeiter und seiner 
Kooperationspartner geltend gemacht werden kann, soweit ein rechtlicher oder wirtschaftlicher 
Zusammenhang besteht. 
(3) Für Vermögensschäden, die dem Mandanten infolge leicht fahrlässiger Verletzung von 
Nebenpflichten entstehen, haftet der Makler nicht. 



(4) Schadensersatzansprüche des Mandanten aus diesem Vertrag verjähren spätestens nach einem 
Jahr. Die Verjährung beginnt zum Schluss des Jahres, in welchem der Mandant Kenntnis von dem 
Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte 
erlangen müssen. 
(5) Die in § 4 Abs. 2, 3, 4 und 5 geregelten Beschränkungen gelten nicht, soweit die Haftung des 
Maklers oder die daraus resultierenden Schadensersatzansprüche des Mandanten auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Maklers oder auf einer Verletzung des 
Lebens, des Körpers, oder der Gesundheit beruhen. 
(6) Für Fehlberatungen oder nicht geeignete Beratungsergebnisse wegen nicht vollständiger, 
unverzüglicher oder wahrheitsgemäßer Information des Mandanten ist die Haftung für 
Vermögensschäden ausgeschlossen, es sei denn, der Mandant weist dem Makler nach, dass er 
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. 
(7) Für die Richtigkeit von EDV-Berechnungen, für Produktangaben oder Versicherungsbedingungen 
der Versicherer oder sonstiger für den Mandanten tätiger Dritter haftet der Makler nicht. 
(8) Sofern für den Makler ein Vermittler tätig ist, gelten die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 
gem. § 4 auch für diesen als vereinbart. 
 
 
 
 
 
§ 5 Abtretungsverbot und Aufrechnungsverbot  
(1) Sämtliche sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte oder Ansprüche des Mandanten 
gegen den Makler sind nicht übertragbar, abtretbar oder belastbar. 
(2) Die Aufrechnung des Mandanten gegen eine Forderung des Maklers ist nur mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Forderungen des Mandanten zulässig. 
 
§ 6 Erklärungsfiktion 
Der Mandant nimmt Änderungen dieser Geschäftsbedingungen durch sein Schweigen konkludent an, 
wenn ihm unter drucktechnischer Hervorhebung die Änderungen der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen schriftlich durch den Makler angezeigt worden sind, der Mandant innerhalb 
einer Frist von einen Monat ab Zugang der Änderung keinen Widerspruch gegen die Änderung 
eingelegt hat, und er von dem Makler mit dem Änderungsschreiben deutlich darauf hingewiesen 
worden ist, dass sein Schweigen als Annahme der Änderung gilt. 
 
§ 7 Datenschutzerklärung, Maklervollmacht und Rechtsnachfolge 
(1) Die Berechtigung des Maklers zur Erhebung, Speicherung und Verwendung der Kundendaten, 
sowie zur Vertretung des Mandanten ergeben sich jeweils aus einer separaten Erklärung. 
(2) Der Mandant willigt bereits jetzt in eine etwaige Vertragsübernahme durch einen anderen oder 
weitere Makler, beispielsweise durch Verkauf oder Erweiterung des Maklerhauses, ein. 
 
§ 9 Schlussbestimmungen 
(1) Sollte eine Regelung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, oder sich eine 
Regelungslücke herausstellen, berührt dies nicht die Wirksamkeit des Vertrages als Ganzem. Die 
Ersetzung der unwirksamen Bestimmung oder die Schließung der Lücke hat vielmehr ergänzend 
durch eine Regelung zu erfolgen, die dem beabsichtigtem Zwecke der Regelung am nächsten kommt. 
(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten 
ist soweit gesetzlich zulässig vereinbar der Sitz des Maklers. Dies gilt auch wenn der Mandant seinen 
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik Deutschland verlegt. Es 
findet deutsches Recht Anwendung. 
(3) Änderungen und Ergänzungen zu diesem Maklervertrag bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 
für die Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses. 
 


